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Tarifblatt 

Personenschifffahrtsländen Passau-Altstadt und Lindau 

Stand: 01.03.2026 

 

Das Ufergeld beträgt: 
 
für Fahrgastschiffe, die im innerdeutschen und grenzüberschreitenden 
Tagesausflugsverkehr eingesetzt sind, für das einmalige Anlegen 
zum Ein- und/oder Aussteigen von Fahrgästen             0,17 €/m²    
mindestens                                                                   40,85 €                   
 
Fahrgastschiffe, die Rundfahrten im Stadtgebiet von Passau durchführen, je Verkehrstag 
und Fahrzeug 
in der Zeit vom 01.11. bis zum 31.03. 65,50 €         
in der Zeit vom 01.04. bis zum 31.10. 92,00 €   
 
für Fahrgastkabinenschiffe für das einmalige Anlegen zum Ein- und/oder Aussteigen von 
Fahrgästen und bei Zwischenaufenthalten (auch mit In- und Auscheck) 
bei einem Aufenthalt bis zu 4 Std.                                        0,56 €/m²   
bei einem Aufenthalt von mehr als 4 Std. bis zu 48 Std.      0,67 €/m²   
bei einem Aufenthalt von über 48 Std. zusätzlich Ländegeld 
 
Bei der Berechnung des Ufergeldes für die Benutzung der Anlegestellen in der Altstadt 
(Liegestellen A1 - A5) wird ein Zuschlag von 6 %  erhoben. 
 
Bei der Berechnung des Ufergeldes für die Benutzung der Anlegestellen in  
der Altstadt (Liegestellen A13 – A14) wird ein Zuschlag von 8 % erhoben. 
 
 
Das Ländegeld beträgt 
 
für Fahrgastschiffe 
in der Zeit vom 01.11. bis 31.03.            0,14 €/m²/Tag 
in der Zeit vom 01.04. bis 31.10.            0,16 €/m²/Tag       
 
Für Fahrgastkabinenschiffe, alle anderen Fahrzeuge und schwimmende Anlagen 
bei einem Aufenthalt von bis zu 8 Std. an höchstens zwei aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen                                   0,16 €/m²/Tag 
bei längeren Aufenthalten                         0,17 €/m²/Tag  
    
für sonstige schwimmende Anlagen        0,16 €/m²/Tag       
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Bei der Berechnung des Ländegeldes für die Benutzung der Anlegestellen in der Altstadt 
(Liegestellen A1 - A5) wird ein Zuschlag von 6 % erhoben. 

Bei der Berechnung des Ländegeldes für die Benutzung der Anlegestellen in der  
Altstadt (Liegestellen A13 – A14) wird ein Zuschlag von 8 % erhoben. 
 
 
Versorgung mit Trinkwasser und Strom 
Landstrom  0,4088 € je kWh 
Trinkwasser 2,13 € je m³ 

 
Restmüllentsorgung   
Abgabemenge bis 8m³   pauschal         235,00 €           
Abgabemenge ab 9m³    pauschal         470,00 €   
Sortierkosten bei unsortiertem Abfall       74,00 €  
Verwaltungskostenzuschlag                    22,00 €   

Kosten für die Verrechnung angefallener Wartezeit bei der Restmüllentsorgung: 
bis 30 Minuten        =   52,00 €    
31 – 45 Minuten     =    62,00 €      
ab 46 Minuten        =    80,00 €            
 
Pauschale Gebühr für eine zweite Anfahrt des Entsorgungsfahrzeuges in besonderen 
Ausnahmefällen:  165,00 € 
 
Gebühr für angemeldete, aber nicht durchgeführte Restmüllentsorgung: 
Bei separater Anfahrt      120,00 €   
ohne separate Anfahrt      60,00 €    
 
 
Abwasserentsorgung 
8,50 € je m³   
 
Anmahngebühr Schiffsrapport 
36,00 € pauschal 
 
Pauschaliertes Ufergeld (bei Nichtabgabe des Schiffsrapportes) 
bis 1.000 m²                       =    745,00 €*                
1.001 m² - 1.300 m²           = 1.225,00 €*        
1.301 m² - 1.600 m²           = 1.335,00 €*         
ab 1.601 m²                        = 1.440,00 €*        
*) pro Tag 
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Ausfallgebühr (bei nicht stornierten Anlegungen) 
bis 1.000 m²                  =     410,00 €*          
1.001 m² - 1.300 m²      =     615,00 €*        
1.301 m² - 1.600 m²      =     815,00 €*        
ab  1.601 m²                 =  1.225,00 €*         
*) pro Tag 
 
 
Anlegungen im Bayernhafen Passau-Schalding r. d. D. 
Liegezeit max.  3 Stunden =  224,40 € pauschal 
Liegezeit mind. 3 Stunden =  418,20 € pauschal  
 
 
Einsatzpauschale technisches Personal der Stadtwerke Passau GmbH 
Altstadt  183,50 €   pauschal 
Lindau  245,00 €   pauschal 
 
 
Vertragsstrafe bei Verstößen in Bezug auf die Landstromversorgung 
Pauschale  550,00 € 
 
 
Bearbeitungsentgelt bei Nichteintragung von Stromzähler-Anfangs- und 
Endständen in das in den Landstromkästen ausliegende Heft 
Pauschal  100,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkungen: 
Alle Beträge sind netto. 
Grundlagen des Tarifblattes sind die Benutzungsbedingungen der Stadtwerke Passau GmbH 
für die Personenschifffahrtsländen Passau-Altstadt und Passau-Lindau in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 
 
Stadtwerke Passau GmbH 
Hafenverwaltung 
Messestraße 7 
94036 Passau 
Tel. +49 851 560-461 
hafen@stadtwerke-passau.de 
www.stadtwerke-passau.de 

mailto:hafen@stadtwerke-passau.de

